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Düngebedarfsermittlung 2021

Anpassungen für die neue Saison

Der Beginn der Düngesaison 2021 
rückt immer näher. Betriebe, die 
N- und P-haltige Düngemittel aus-
bringen wollen, müssen vorab 
eine schriftliche Düngebedarfser-
mittlung vorliegen haben. Der Be-
darf für Stickstoff und Phosphat 
muss also schon vor der ersten 
Gabe berechnet und dokumen-
tiert werden. Fehlt die Bedarfs-
ermittlung, liegt bei einer amtli-
chen Kontrolle ein Cross-Compli-
ance-Verstoß (CC) vor. Die Aufbe-
wahrungspflicht der schriftlichen 
Ableitung des Düngebedarfes be-
trägt sieben Jahre.

Exemplarisch aufgelistet für die 
gängigsten Kulturen sind in der 
Übersicht einige Beispiele für eine 
rechtskonforme N-Bedarfsermitt-
lung. Bedarfswerte, auch für Kul-
turen, die in der Düngeverordnung 
(DüV) nicht gelistet sind, finden 
sich auf der Homepage der Land-
wirtschaftskammer unter www.
lksh.de/landwirtschaft/düngung 
und in den aktuellen Richtwerten 
für die Düngung. 

N-Bedarf nach  
DüV 2020 

Der schriftlich ermittelte Dünge-
bedarf ist weiterhin als rechtsver-
bindliche N-Obergrenze nach DüV 
2020 zu verstehen und darf im Rah-
men der geplanten Düngungsmaß-
nahmen nicht überschritten wer-
den. Als Basis der Berechnung des 
N-Düngebedarfs ist mit Inkraft-
treten der DüV nun der fünfjäh-

rige Durchschnittsertrag (bisher 
dreijährig) für die angebaute Kul-
tur im Betrieb heranzuziehen. Aus-
gehend vom Basisertrag nach DüV 
wird der N-Bedarfswert für den be-
triebsindividuellen Ertrag um feste 
Zu- oder Abschläge (zum Beispiel 
bei Getreide +10 kg N/ha Höchstzu-
schlag je 10 dt/ha höheren Ertrag 
und –15 kg N/ha Mindestabschlag 
je 10 dt/ha geringerem Ertrag) an-
gepasst und darf insgesamt maxi-
mal 40 kg N/ha betragen. Im Fall 
eines deutlich höheren Ertragsni-

veaus sind Zuschläge von mehr als 
40 kg N/ha nur zulässig, sofern die 
nach Landesrecht zuständige Stel-
le dies genehmigt hat. Als Orientie-
rungswert für das Ertragspotenzi-
al einer Kulturart, die bislang nicht 
im Betrieb angebaut wurde (zum 
Beispiel Sommerweizen) können 
die langjährigen Durchschnittser-
träge des Statistikamtes Nord oder 
der Landessortenversuche der 
Landwirtschaftskammer herange-
zogen werden. Bei den Landessor-
tenversuchen ist jedoch der Ertrag 

aufgrund des Parzelleneffektes um 
mindestens 15 % nach unten zu be-
reinigen.

Standortbedingte 
Abschlagsfaktoren

Konkrete Abschläge im Rah-
men der N-Düngebedarfsermitt-
lung schließen unter anderem 
auch die Berücksichtigung der im 
Boden zu Vegetationsbeginn ver-
fügbaren Stickstoffmenge (Nmin) 
ein. In Schleswig-Holstein muss für 
alle Kulturen im Ackerbau (außer 
mehrschnittiger Feldfutterbau, das 
heißt, Ackergras) ein repräsentati-
ver Nmin-Wert aus einer Bodentie-
fe von 0 bis 90 cm vorliegen. Soll-
ten auf Betriebsebene keine eige-
nen Nmin-Proben erfasst werden, 
können grundsätzlich die Mess-
werte von vergleichbaren Stand-
orten aus dem Nitratmessdienst 
der Landwirtschaftskammer her-
angezogen werden. Die Veröffent-
lichung des Nitratmessdienstes er-
folgt in der Regel in der zweiten 
Februarwoche. Bis zu diesem Zeit-
punkt können für eine rechtskon-
forme N-Bedarfsermittlung vorläu-
fig die nachstehenden Nmin-Werte 
für den jeweiligen Naturraum oder 
vergleichbare langjährige Ergeb-
nisse aus anderen Beratungsunter-
lagen genutzt werden.

Diese gilt es allerdings zwingend 
nach Veröffentlichung des Nitrat-
messdienstes oder nach Vorlage ei-
gener Analyseergebnisse, durch die 
tatsächlichen Nmin-Werte zu kor-
rigieren, sofern eine Abweichung 

In den Feldversuchen der Landwirtschaftskammer wird die Düngebedarfs-
ermittlung für Stickstoff und Phosphat durchgeführt. Sie setzt den Rahmen 
für die fachgerechte und praxisnahe Düngung.  Fotos: Henning Schuch

Übersicht: Beispiele für eine düngeverordnungskonforme N-Düngebedarfsermittlung für ausgewählte Ackerkulturen
Kultur Winterweizen (A, B) Wintergerste Winterraps Sommerweizen Sommerhafer Bezug

Vorfrucht Winterraps Winterweizen Sommergerste Mais Winterweizen

N-Bedarfswert  in kg N/ha 230 180 200 200 130 DüV

Ertragsniveau (Bezugsbasis) in dt/ha 80 70 40 70 55 DüV

fünfjähriges Ertragsmittel in dt/ha 90 90 40 70 70 Betrieb/Fläche

Ertragskorrektur in kg N/ha 10 20 0 0 15 DüV

im Boden verfügbare Stickstoffmenge 
(Nmin)

–42 –42 –42 –42 –42 Richtwert/Analyseergebnis  
(0-90 cm)

Abschlag für Humusgehalt des Bodens 
in kg N/ha

0 0 0 0 0 größer 4 % (humos) Abschlag 
 von 20 kg N/ha

Stickstoffnachlieferung aus der organi-
schen Düngung der Vorjahre in kg N/ha 

–10 0 0 –10 0 10 % vom Gesamt-N  
des Vorjahres

Abschlag für die verfügbare Stickstoff-
menge aus der organischen und 
 mineralischen düngung im Herbst1)

0 –20 –30 0 0 Mindestwirksamkeit organischer 
Düngemittel; Gesamt N-Menge  

aus mineralischer Düngung

Abschlag für Vorfrucht bzw. Vorkultur –10 0 0 0 0 DüV

N-Düngebedarf 178 138 128 148 103
1) nur für Winterraps und Wintergerste; Herbstdüngebedarf gemäß Rahmenschema 
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von mindestens +–10 kg Nmin vor-
liegt. Bei den dargestellten Wer-
ten handelt es sich um langjähri-
ge Durchschnittswerte, welche in 
den Einzeljahren variieren. Für das 
Frühjahr 2021 sind die langjähri-
gen Nmin-Durchschnittswerte (0 bis 
90 cm Tiefe):

 ● Marsch 53 kg N/ha
 ● Geest 22 kg N/ha
 ● Östliches Hügelland  42 kg N/ha

Neben dem Nmin-Wert sind noch 
weitere Abschläge bei der N-Be-
darfsermittlung zu berücksichti-
gen:

 ● Humusgehalt des Bodens (mehr 
als 4 % Humus, Abschlag von 
20 kg N/ha)
 ● Nachlieferung aus der organi-
schen Düngung zu den Vorkul-
turen des Vorjahres (Anrechnung 
10 % der organischen N-Gesamt-
menge)

 ● N-Nachlieferung durch Vorfrucht 
beziehungsweise Zwischenfrucht 
(zum Beispiel Vorfrucht Winter-
raps Abschlag von mindestens 
10 kg N/ha)
 ● Verfügbare N-Menge aus der 
Herbstdüngung zu Wintergers-
te und Winterraps

„Verfügbare N-Menge“  
aus Herbstdüngung 

Die formale N-Bedarfsermitt-
lung muss mindestens die Angaben 
aus der Übersicht enthalten. Erst-
mals muss dabei gemäß neuer DüV 
die unter dem letzten Spiegelstrich 
aufgeführte „verfügbare N-Men-
ge“ aus der Herbstdüngung zu 
Wintergerste in der Frühjahrsbe-
darfsermittlung als Abschlag be-
rücksichtigt werden! Dabei darf 
es nicht zu einer Überschreitung 
des ermittelten N-Düngebedarfes 
für die jeweilige Kultur kommen. 
Das hat zur Konsequenz, dass ins-
besondere die Höhe der Startga-
be im Hinblick auf eine effiziente 
Gabenaufteilung über die Vege-
tationsperiode anzupassen ist. Die 
Aufteilung und Wahl des einge-
setzten Düngemittels obliegt nach 
DüV dem Landwirt.

Pauschale Zuschläge auf den 
berechneten Düngebedarfswert 
bei schwach entwickelten Bestän-
den sind nicht zulässig. Eine Über-
schreitung des Düngebedarfs um 
bis zu 10 % nach § 3(3) DüV auf-
grund nachträglich eintretender 
Umstände ist nur möglich, wenn 
bestimmte Rahmenbedingungen 
erfüllt sind und entsprechend ak-
tueller Vorgaben des Vollzuges in 
den entsprechenden Formblättern 
dokumentiert werden. (Online ver-

fügbar unter: www.lksh.de/land
 wirtschaft/düngung).

N-Bedarfsermittlung  
in der N-Kulisse

Generell erfolgt auch für Flächen, 
die innerhalb der N-Kulisse liegen, 
im ersten Schritt die im vorherigen 
Textabschnitt dargestellte Dünge-
bedarfsermittlung gemäß § 4 der 
DüV. Als Referenz für den anzuneh-
menden Basisertrag der angebau-
ten Kulturen wird abweichend da-
von jedoch nicht der Durchschnitt-
sertrag der vergangenen fünf Jah-
re zugrunde gelegt, sondern der 
Durchschnittsertrag aus den Jahren 
2019 bis 2015 als feste Größe heran-
gezogen, um zusätzliche Ertragsde-
pressionen zu vermeiden. Im wei-
teren Verfahren wird für den, in 
der N-Kulisse gebildeten „Unter-
betrieb“ dann der gesamtbetrieb-
liche Stickstoffdüngebedarf spätes-
tens bis zum 31. März des Dünge-
jahres gebildet und dieser Gesamt-

bedarf um 20 % verringert. Auch 
dieser verringerte N-Düngebedarf 
innerhalb der N-Kulisse darf nicht 
überschritten werden. 

Es ist jedoch möglich, Stickstoff-
mengen innerhalb der Kulturen 
zu verschieben, sofern im Gesamt-
ergebnis der verringerte gesamt-
betriebliche Düngebedarf nicht 
überschritten wird und auch auf 
der Einzelfläche die berechne-
te N-Obergrenze gemäß § 4 ein-
gehalten werden kann. Baut ein, 
hier zwecks Veranschaulichung, 
stark vereinfachter Betrieb zum 
Beispiel einen Hektar Winterrog-
gen (errechneter Düngebedarf  = 
150  kg  N) und einen Hektar Silo-
mais (errechneter Düngebedarf = 
160 kg N) auf Flächen innerhalb der 
N-Kulisse an, würde sich ein ge-
samtbetrieblicher N-Düngebedarf 

von 310 kg N ergeben, welcher um 
20 % reduziert werden müsste. Da-
raus ergibt sich dann ein korrigier-
ter gesamtbetrieblicher N-Dünge-
bedarf von 248 kg N. Die verblei-
bende N-Menge könnte dann pau-
schal mit jeweils 80 % des Bedarfes 
auf die beiden Kulturen verteilt 
werden (zum Beispiel 120 kg N im 
Winterroggen und 128 kg N im Si-
lomais) oder unter Einhaltung des 
Bedarfswertes nach § 4 DüV (= er-
rechneter Düngebedarf) zwischen 
den Kulturen verschoben werden 
(zum Beispiel 130 kg N für Winter-
roggen und 118 kg N für Silomais).

Wirtschaftsdünger 
sachgemäß bewerten

Bei der N-Düngeplanung für or-
ganische und organisch-minerali-
sche Düngemittel sind grundsätz-
lich die Werte für die Ausnutzung 
des Stickstoffs aus organischen 
Düngern im Jahr des Aufbringens 
aus Anlage 3 der DüV anzusetzen. 

Wichtig für den Ausnutzungsgrad 
ist neben der Art des Wirtschafts-
düngers nun jedoch auch, ob es 
sich bei den Aufbringungsflächen 
um Ackerland oder Grünland han-
delt. Sofern eine Aufbringung auf 
Ackerland erfolgt, ist nun mit ei-
ner 10 % höheren N-Ausnutzung 
zu rechnen (zum Beispiel 60 % für 
Rindergülle und 70 % für Schwei-
negülle). Ist der Gehalt an direkt 
mineralisch wirksamem Ammoni-
umstickstoff höher als der in der 
DüV aufgeführte Mindestanrech-
nungswert, muss dieser höhere 
Wert der Ausnutzung angesetzt 
werden. Der jeweils höhere Wert 
gibt also den Weg vor. Im Folgen-
den soll dies anhand eines Beispiels 
verdeutlicht werden: 

Ein Winterrapsbestand wird mit 
20 m³ Schweinegülle mit 3,7 kg Ge-

samt-N/m3 (davon 2,5 kg NH4-N) zur 
ersten Gabe gedüngt. Daraus erge-
ben sich bei 70 % Mindestwirksam-
keit 52 kg N/ha, also mehr als die 
über die NH4-Menge aufgebrach-
ten 50 kg N/ha (entspricht einer be-
rechneten Wirksamkeit von 68 %). 
Des Weiteren ist die Düngewir-
kung der in der Gülle enthaltenen 
Mengen an Phosphor und Kalium 
zu 100 % anzurechnen. Insgesamt 
sollte besonders darauf geachtet 
werden, die organischen Dünge-
mittel nach ihren Inhaltsstoffen 
und nicht pauschal nach der anfal-
lenden Menge in Kubikmetern zu 
bewerten und in die Planung sach-
gemäß einzubeziehen.

P-Düngebedarf und 
P-Düngung

Auch der Phosphordüngebe-
darf muss schriftlich vor der Auf-
bringung von phosphathaltigen 
Düngemitteln nachgewiesen wer-
den. Dieser wird unter Berücksich-

tigung der P-Boden-
versorgung und den 
aus dem langjährig 
erfassten Durch-
schnitt zu erwar-
tenden Erträgen 
ermittelt. Ab ei-
ner Versorgung des 
Bodens mit Phos-
phor von mehr als 
25 mg P2O5 (DL-Me-
thode) in der aktu-
ell vorliegenden Bo-
denprobe, die nicht 
älter als sechs Jahre 
sein darf, muss die 
P-Düngung nach 
DüV auf die Menge 
der Abfuhr durch 
die Ernteprodukte 
begrenzt werden. 

Im Fall einer Fruchtfolgedüngung 
mit Phosphor darf die voraussicht-
liche Phosphat abfuhr für einen 
Zeitraum von höchstens drei Jah-
ren zugrunde gelegt werden. Für 
die Kontrollbehörden müssen die-
se Aufzeichnungen schlag- bezie-
hungsweise bewirtschaftungs-
einheitengenau plausibel nach-
vollziehbar sein. Die Richtwerte 
für die Düngung der Landwirt-
schaftskammer dienen auch hier 
als Grundlage. 

Tatsächliche Düngung 
dokumentieren

Als wesentliche Neuerung der 
DüV 2020 muss nun auch, neben 
der schriftlichen Düngebedarfs-
ermittlung für N und P, die Doku-
mentation der tatsächlichen Dün-

Für die Ermittlung des Düngebedarfes werden die langjährigen Durchschnittserträge der 
angebauten Kulturen des Betriebes herangezogen. 
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gung spätestens zwei Tage nach 
der Aufbringung N- und P-halti-
ger Düngemittel erfolgen. Formal 

ist für jeden Schlag beziehungs-
weise jede Bewirtschaftungsein-
heit neben den Basisschlagdaten 
(Name, Größe, angebaute Kultur) 
auch die Art des Düngemittels 
(zum Beispiel Rindergülle, Kalkam-
monsalpeter (KAS)) sowie die auf-
gebrachte Nährstoffmenge aufzu-
zeichnen. Mit Blick auf die Zusam-
menfassung und Dokumentation 
des gesamtbetrieblichen Dünge-
bedarfs und des gesamtbetriebli-
chen Nährstoffeinsatzes, welche 
bis zum 31. März des auf die Auf-
bringung folgenden Jahres anstel-
le des Nährstoffvergleiches erstellt 
werden müssen, sollte darauf ge-
achtet werden, digitale Hilfsmittel 
zu nutzen, um einerseits die erhöh-
ten bürokratischen Anforderungen 
der DüV abdecken zu können und 
gleichzeitig einen mehrfachen Ar-
beitsaufwand zu vermeiden.

EDV-Anwendung zur 
Unterstützung 

Wie auch in den vorangegan-
genen Jahren bietet die Landwirt-
schaftskammer auf ihrer Home-

page in dem Verzeichnis www.
lksh.de/landwirtschaft/duengung/
duengebedarfsermittlung-duen
 geplanung-duengeplanungspro
 gramm/ ein Excel-Programm für 
die rechtskonforme Erstellung der 
N-P-Düngebedarfsermittlung und 
Düngedokumentation an. Darü-
ber hinaus können durch das Pro-
gramm auch die Düngeplanung, 

die Gabenaufteilung und die An-
rechnung der organischen Dünger 
vorgenommen werden. Es ist zu-
dem möglich, mit dem Programm 
sowohl die N- als auch die P-Be-
darfsermittlung durchzuführen.

Henning Schuch 
Landwirtschaftskammer

Tel.: 0 43 31-94 53-353
hschuch@lksh.de

Gärreste und Güllen müssen auf be-
stelltes Ackerland, wie zu dieser Win-
tergerste, mindestens streifenför-
mig aufgebracht, besser noch flach 
in den Boden eingebracht werden. 

FAZIT
Die schriftliche Bedarfsermitt-
lung für Stickstoff und Phos-
phor je Schlag oder Bewirt-
schaftungseinheit geht 2021 in 
ihr viertes Anwendungsjahr. In 
der Bedarfsermittlung sind ge-
nerell alt bekannte Abschläge 
für Vorfrüchte, Nmin, Humusge-
halt des Bodens und organische 
Düngung sowie durch die DüV 
2020 angepasste Abzugsfakto-
ren (zum Beispiel die verfügba-
re N-Menge aus der Herbstdün-
gung zu Winterraps) anzusetzen. 
Zusätzlich muss fortan die Do-
kumentation der tatsächlichen 

Düngung spätestens zwei Tage 
nach der Aufbringung N- und 
P-haltiger Düngemittel im Be-
trieb vorliegen. Überschreitun-
gen des ermittelten N-Bedarfes 
sind nicht zulässig und werden 
wie eine fehlerhafte oder nicht 
vorhandene Bedarfsermittlung 
mit einem Bußgeld und CC-Ver-
stoß geahndet. Die N-Bedarfs-
werte von Sommerweizen, Ha-
fer und Sommergerste sowie 
kulturspezifische Anbauemp-
fehlungen und weitere Neue-
rungen der DüV werden in wei-
teren Artikeln folgen. 

Düngeverordnung: Neue Regeln im Frühjahr beachten

Keine Ausbringung auf gefrorenem Boden mehr

Nach Ablauf der Sperrfrist zum 
31. Januar oder im Falle einer ge-
nehmigten Vorverlegung der 
Sperrfrist nach Ablauf des 15. Ja-
nuar stehen viele Betriebsleiter in 
den Startlöchern, um die 1. Dünge-
gabe auszubringen. Mit der Dün-
geverordnung (DüV) 2020 haben 
sich einige neue Regeländerungen 
ergeben, wie das Düngeverbot bei 
gefrorenem Boden, die es zu be-
achten gilt, und für die Ausbrin-
gung von mineralischen und orga-
nischen Düngemitteln müssen auf 
den zu düngenden Flächen gewis-
se Voraussetzungen erfüllt sein, 
damit diese gemäß Düngeverord-
nung durchgeführt werden dürfen.

Innerhalb der Sperrfrist ist 
die Ausbringung von Düngemit-
teln mit wesentlichem Gehalt an 
N (Gülle, Gärrückstände, Mine-
ral-N-Dünger) generell untersagt. 
Die reguläre Sperrfrist endet mit 
Ablauf des 31. Januars für die an-
gesprochenen Düngemittel. Eine 
Düngung ist somit ab dem 1. Feb-
ruar möglich. Im Fall einer einzel-
betrieblichen bewilligten Vorverle-
gung der Sperrfrist ist eine Dün-

gung grundsätzlich ab 16. Januar 
wieder möglich. 

Oftmals tritt die Frage auf, ob 
auch zu Winterweizen, Winterrog-
gen oder Wintertriticale nach Ab-
lauf der vorgezogenen Sperrzeit 
gedüngt werden darf. Nein, dies 
ist nicht erlaubt! Grundsätzlich 
ist eine Düngung bei vorgezoge-
ner Sperrfrist nur zu den Kulturen 
möglich, die auch im genehmigten 
Antrag stehen. 

Mit Einführung der Landesdün-
geverordnung sind zwei getrenn-
te Anträge notwendig, einer für 
Flächen in Gemarkungen inner-
halb der Gebietskulissen nach Lan-
desdüngeverordnung beziehungs-
weise einer für Flächen in Gemar-
kungen, die außerhalb der Kulisse 
liegen. Das Vorliegen der Anträge 
sollte vor der Düngungsmaßnahme 
überprüft werden. Auch für Fest-
mist von Huf- oder Klauentieren so-

wie für Komposte ist eine Sperrfrist 
vom 1. Dezember bis zum Ablauf 
des 15. Januars einzuhalten. Erst-
mals wurde mit der DüV 2020 auch 
eine Sperrfrist für Düngemittel mit 
wesentlichem P-Gehalt eingeführt. 
Diese Sperrfrist endet ebenfalls mit 
Ablauf des 15. Januars. Diese ge-
wässerschutzorientierten Regeln 
haben CC- und Bußgeldrelevanz.

Organische und 
mineralische Düngung

Bei der Ausbringung von flüs-
sigen organischen Düngemitteln, 
einschließlich flüssiger Wirtschafts-
dünger, mit wesentlichem Gehalt 
an verfügbarem Stickstoff oder 
Ammoniumstickstoff gilt es zu be-
achten, dass diese auf bestelltem 
Ackerland nur noch streifenförmig 
auf den Boden aufgebracht oder di-
rekt in den Boden eingebracht wer-
den dürfen. In diesem Zusammen-
hang tritt die Frage auf, unter wel-
chen Voraussetzungen im Herbst 
angesäte Zwischenfrüchte im Früh-
jahr des Folgejahres als unbestell-
ter Boden angesehen werden kann, 
sodass in der Folge eine Breitver-

Diese Fläche gilt nicht als schneebedeckt, da die Oberfläche des Bodens zwi-
schen den Weizenpflanzen noch zu erkennen ist. Fotos: Dr. Lars Biernat


